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Mit den kantonalen und interkantonalen Pro Senectute 
Organisationen, den vielen Frei willigen, Spenderinnen 
und Spendern sowie Partnerinnen und Partnern bieten 
wir Dienstleistungen an, die den Alltag älterer Men
schen vereinfachen und bereichern sowie Angehörige 

und  Bezugspersonen unterstützen. Rund 700 000 
Menschen im Pensionsalter sowie deren Angehörige 
nutzen unsere Angebote Jahr für Jahr. Pro Senectute 
ist parteipolitisch und konfessionell neutral und seit 
1942 mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert. 

Pro Senectute: Dafür machen wir uns stark
Pro Senectute setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als mit gestaltende, 
wertgeschätzte und selbstbestimmte Mitglieder der Gesellschaft ohne materielle Not leben können.   

•  Pro Senectute setzt sich für das Wohl, die Würde und die Rechte älterer Menschen ein und stellt 
deren Bedürfnisse und Interessen sowie jene der Angehörigen und Bezugspersonen ins Zentrum 
ihrer Tätigkeit.

•	 	Pro	Senectute	nimmt	altersrelevante	gesellschaftliche	und	politische	Entwicklungen	wahr	und	
gestaltet diese aktiv, vorausschauend und koordinierend mit.

•  Pro Senectute fördert den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb und zwischen den Gene-
rationen, trägt zu einem guten Verständnis zwischen den Altersgruppen bei und setzt sich für ein 
vorurteilsfreies Altersbild ein.

•	 	Pro	Senectute	betreibt	dafür	eine	aktive	Öffentlichkeitsarbeit.

•  Pro Senectute positioniert sich als schweizerisches Kompetenzzentrum und erste Anlauf stelle 
für alle Altersfragen.
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Politische Schwerpunkte 2024–2028

1 Alterspolitik

Die Koordination und Zusammenarbeit in der Alters
politik sind auf allen föderalen Ebenen zu verstärken. 
Gesetzliche Rahmenbedingungen, Strategien und 
Massnahmen sind besser aufeinander abzustimmen – 
horizontal und vertikal.

Die Strategie für eine schweizerische Alterspolitik des 
Bundes aus dem Jahr 2007 ist zu evaluieren und zu 
überarbeiten. Deren Zielsetzungen und Mass nahmen 
müssen an die demografischen, gesell schaftlichen 
und politischen Entwicklungen an gepasst werden.

Die Herausforderungen des demografischen Wandels 
sind aktiv anzugehen und auch als Chance zu betrach
ten. Dem demografischen Wandel wird bei politischen 
Massnahmen konsequent unter Berücksichtigung der 
Partizipation der älteren Bevölkerung und der Solida
rität innerhalb und zwischen den Generationen Rech
nung getragen. 

2 Sozialpolitik

Das Rentenniveau der Altersvorsorge bleibt erhalten. 

Die Leistungen der Altersvorsorge werden nach haltig 
finanziert, ohne dabei den Generationenvertrag zu 
gefährden. 

Die Altersvorsorge ermöglicht langfristig allen älteren 
Menschen einen Ruhestand ohne materielle Not.

Die Altersvorsorge hat den neuen Lebens und 
Erwerbsbiografien Rechnung zu tragen. Eine bessere 
Absicherung von Niedriglöhnen und tiefen Arbeits
pensen muss im Fokus weiterer AHV und BVGRe
formen stehen.

Die Ergänzungsleistungen müssen an die Entwick
lungen der Lebenskosten angepasst werden.

Die Abstimmung zwischen verschiedenen Sozialver
sicherungen muss verbessert werden. Dies gilt ins
besondere für die IV und die AHV. 

Die unterschiedliche Besteuerung von Ergänzungs
leistungen und AHV sowie weiteren Einkünften ist für 
einen Abbau von Schwelleneffekten zu überprüfen.

Die Ehepaarrenten in der AHV sind zu einem zivil
standsunabhängigen Modell weiterzuentwickeln.

3 Gesundheitspolitik

Die medizinische Versorgung muss für alle gewähr
leistet sein. Es darf nicht allein aufgrund des Alters  
zu unterschiedlichen medizinischen Behandlungen 
kommen. Lebensqualität und Chancengleichheit 
 müssen bis ins höchste Alter die obersten Grund sätze 
der Gesundheitspolitik sein.

Zu fördern sind ambulante Unterstützungsangebote 
sowohl im sozialen als auch medizinischen Bereich. 
Heimeintritte aus nicht medizinischen Gründen soll
ten vermieden werden.

Die Langlebigkeit in der Gesellschaft ist erstrebens
wert. Die Gesundheitsförderung – physisch wie auch 
mental – muss auf der Agenda der relevanten Akteur
innen und Akteure des Gesundheitssystems stehen 
und auch die ältere Bevölkerungsgruppe zielgruppen
gerecht adressieren.

Steigende Krankenkassenprämien und hohe Ge sund
heitskosten dürfen nicht dazu führen, dass ältere 
Menschen gesundheitliche Leistungen nicht be ziehen. 
Individuelle Prämienverbilligungen  müssen auch im 
Alter sichergestellt sein.

Es braucht eine bedarfsgerechte und ziel gerichtete 
Finanzierung von Betreuungsleistungen im ange
stammten Zuhause analog den Pflegeleistungen im 
Krankenversicherungsgesetz.

«Betreuung» und «Betreutes Wohnen» müssen ge  
s etzlich klar definiert werden. Betreuungsangebote 
und Pflegeversorgung müssen im Sinne eines Service 
public schweizweit sichergestellt werden.

Betreuungsleistungen müssen die Erhaltung von 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung betagter 
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Menschen fördern und sich am Ziel orientieren, mög
lichst lange im eigenen Zuhause leben zu können.

4 Wohn- und Infrastrukturpolitik

Das Angebot an altersgerechtem und preislich güns
tigem Wohnraum ist schweizweit vonseiten der öffent
lichen Hand zu fördern.

Die Siedlungs und Raumplanung berücksichtigt eine 
altersgerechte Umgebung und Infrastruktur. Sie 
gewährleistet den Zugang zur Mobilität.

Der Zugang zu Dienstleistungen des täglichen Lebens 
muss für ältere Menschen gewährleistet sein. Dazu 
gehört auch die Unterstützung beim Umstieg auf 
digitalisierte Services.

5 Arbeitsmarktpolitik

Gute Rahmenbedingungen müssen dafür sorgen, dass 
ältere Arbeitnehmende bis zum Zeitpunkt der Pen
sionierung am Erwerbsleben teilnehmen können.

Die freiwillige Weiterarbeit nach dem Erreichen des 
Referenzalters ist zu fördern, indem arbeits und sozi
alversicherungsrechtliche Hürden abgebaut  wer den, 
ohne das Referenzalter infrage zu stellen.

6 Gesellschaftspolitik

Seniorinnen und Senioren sind für die Gesellschaft 
unverzichtbar: Ihre vielseitigen freiwilligen Engage
ments sind als erheblicher Beitrag zugunsten des 
funktionierenden Zusammenlebens anzuerkennen.

Die Prävention gegen Gewalt im Alter muss verstärkt 
werden. Zugängliche und erschwingliche Angebote, 
Sensibilisierung, Schulungen für Fachpersonen sowie 
eine verstärke Koordination der Akteurinnen und 
Akteure sind der Schlüssel dazu.

Die Digitalisierung eröffnet in vielen Lebensbereichen 
neue Möglichkeiten. Älteren Menschen müssen bei 
digitalen Veränderungen jedoch genügend Zeit und 
alternative Angebote für die Übergangsphase zur 
Verfügung stehen.

Lebenslanges Lernen und Weiterbildung im Pensions
alter werden gefördert und gestärkt, um die Teilhabe, 
Chancengerechtigkeit, gesellschaftliche Integration, 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Alter zu 
erhalten und zu  stärken.
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